
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/15 87/07/0044
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Index

L66503 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Niederösterreich

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §10 Abs4 impl;

FlVfLG NÖ 1975 §17;

Rechtssatz

Für die Gesetzmäßigkeit der Ab;ndung einer Verfahrenspartei ist es nicht maßgebend, inwieweit andere

Verfahrensparteien gesetzmäßig abgefunden wurden (Hinweis auf E vom 25.2.1988, 83/07/0228).
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